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In eigener Sache
Liebe Kunden und Geschäftsfreunde
Mit dem schönen Wetter und den wärmeren Tempera
turen nimmt die Lust wieder zu, sich draussen bewe
gen und die Sonne geniessen zu können. Die Oster
tage laden uns ein, Freundschaften zu pflegen und 
Angehörige einzuladen.
Gerne informieren wir nachfolgend über einige wich
tige und aktuelle Themen.

Covid-19-Kredite: Solidarbürgschaftsgesetz
Das Covid19Solidarbürgschaftsgesetz (Covid19SBüG) 
ersetzt die bisherige Verordnung und ist am 19. De
zember 2020 in Kraft getreten. Hier einige wichtige Be
stimmungen (nicht vollständig):
Neue Investitionen: Im Gesetz ist das Verbot nicht 
mehr verankert, Covid19Kreditmittel für neue Investi
tionen des Anlagevermögens zu verwenden.
Zinssätze: Die Zinssätze werden jährlich am 31. März, 
erstmals per 31. März 2021 angepasst. Derzeit ist der 
Zinssatz für Kredite bis CHF 500 000 zinsfrei, darüber 
liegt er bei 0.5%.
Kapitalverlust und Überschuldung: Für die Berech
nung der Deckung von Kapital und Reserven nach Art. 
725 Abs. 1 sowie die Überschuldung nach Art. 725 
Abs. 2 OR werden Covid19Kredite bis CHF 500 000 
nicht als Fremdkapital betrachtet.
Haftung: Die Mitglieder von Verwaltungsrat und Ge
schäftsleitung sind gegenüber den Gläubigern des 
Unternehmens, der Bürgschaftsorganisation und dem 
Bund persönlich und solidarisch für den Schaden ver
antwortlich, den sie durch eine Verletzung der Vorga
ben zur Kreditmittelverwendung verursachen.
Informationspflicht: Die Bürgschaftsorganisation ist 
befugt, Personendaten und Informationen in Zusam
menhang mit der Verwaltung und Abwicklung der Kre
dite und der Mittelverwendung einzuholen. Die Kre
ditnehmer, deren Revisionsstellen und Treuhänder wie 
auch Kreditgeber sind zur Auskunft verpflichtet.
Revisionsstelle: Im Covid19SBüG sind neu auch 
Aufgaben der Revisionsstelle definiert. Bei Feststellung 
von Verstössen gegen die Bestimmungen zur Kredit

mittelverwendung wird dem Verwaltungsrat oder der 
Geschäftsleitung eine Frist gesetzt, um den ordnungs
mässigen Zustand wiederherzustellen. Wird dieser nicht 
fristgerecht hergestellt, muss die General versammlung 
informiert werden. Wird weiter nicht unverzüglich ge
handelt, so erfolgt die Meldung an die Bürgschafts
organisation.
Bonuszahlungen: Diese sind nicht grundsätzlich 
verboten, müssen aber im Einzelfall näher betrachtet 
werden. Kritisch sind Boni an mitarbeitende Aktionäre 
oder Nahestehende, weil so das Verbot von Dividen
denzahlungen umgangen werden könnte.

Kurzarbeitsentschädigung
Aufhebung der Voranmeldefrist
Ab dem 20. März 2021 und bis zum 31. Dezember 
2021 muss keine Voranmeldefrist mehr beachtet wer
den. Diese wird rückwirkend ab dem 1. September 
2020 aufgehoben.
Verlängerung der Bewilligungsdauer: Ab dem 
20.  März 2021 sind die Bewilligungen für Kurzarbeit 
sechs Monate lang gültig, jedoch längstens bis zum 
31.  Dezember 2021. Diese Verlängerung der Bewilli
gungsdauer kann vom Amt für Arbeitsmarkt ebenfalls 
rückwirkend ab dem 1. September 2020 gewährt wer
den und zwar für alle Betriebe, die am 1. September 
2020 eine Bewilligung für Kurzarbeit hatten.
Vorgehen: Diese Änderungen erfolgen nicht automa
tisch. Das Gesuch um rückwirkende Änderung mittels 
Formular, das auf der Homepage www.arbeits.swiss 
bereitgestellt wird, muss bis spätestens 30. April 
2021 eingereicht werden.

Personelles – Neueintritt
Gerne informieren wir, dass Dominik 
Raemy am 11. Januar 2021 zu unse
rem Team gestossen ist. Er ist Kauf
mann und besucht berufsbegleitend 
die höhere Fachschule für Wirtschaft 
in Bern. Wir heissen ihn in unse
rem Team herzlich willkommen und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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COVID-19 HÄRTEFALLUNTERSTÜTZUNG 

Einleitung
Am 25. November 2020 hat der Bundesrat die Covid
19Härtefallverordnung erlassen. Sie ist am 14. Januar 
und am 19. März 2021 überarbeitet worden. Weitere 
Änderungen sind möglich. Diese dürften sich jedoch 
auf die Anpassung einzelner Parameter bei der Defini
tion von Härtefällen beschränken, so dass die hiernach 
thematisierten Fragen und die Antworten darauf ihre 
Gültigkeit behalten sollten.

Worum geht es?
Die Covid19Härtefallverordnung setzt den Rahmen, 
um Unternehmen, die von den behördlichen Mass
nahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der 
 Covid19Pandemie besonders stark betroffen sind, 
finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Als besonders 
stark betroffen gelten dabei Unternehmen, die ent
weder überdurchschnittlich hohe Umsatzeinbussen 
 erlitten haben oder deren Geschäfte aufgrund be
hördlicher Anordnung geschlossen bleiben mussten. 
Wer die Kriterien erfüllt, kann sich mit einem Unter
stützungsgesuch an die zuständige Stelle im Sitzkanton 
der Unternehmung wenden. 
Zum Beispiel gibt nachfolgende Abbildung einen  guten 
Überblick über die Voraussetzungen und die verschie
denen Fälle im Kanton Bern (Quelle: vol.be.ch). Die 
 Regelungen in anderen Kantonen können in Details 
davon abweichen.

Unterstützung erhalten – was nun?
Nachfolgend sollen einige Fragen im Zusammen
hang mit erhaltenen àfondsperdu Beiträgen ge
klärt werden. Auf die Bürgschaften wird nicht näher 
 eingegangen.

Wie ist die Zahlung zu verbuchen?
Da die Zahlung auf einen (hoffentlich!) ausserordentli
chen Umstand zurückzuführen ist, sehen wir eine Ver
buchung als ausserordentlichen Ertrag als sach gerecht. 
Damit ergibt sich für Kapitalgesellschaften und Genos
senschaften automatisch die Pflicht, im Anhang eine 
Erläuterung zur erhaltenen Unterstützung aufzuführen.

Was bedeutet dies für die Gewinnsteuern /
Einkommenssteuern?
Durch die Verbuchung als Ertrag verbessert sich das 
steuerbare Ergebnis der Periode àpriori. Das Ersuchen 
um einen Härtefallbeitrag und die Plafonierung der 
Beiträge legen jedoch die Vermutung nahe, dass die 
 Gewinnsteuern (oder Einkommenssteuern bei Selb
ständigerwerbenden) in der betreffenden Periode 
kaum ein grosses Thema sein dürften. 

Hat dies Konsequenzen auf die Mehrwertsteuer?
Die Unterstützungsleistung gilt aus Sicht der Mehr
wertsteuer als NichtEntgelt (Art. 18 Abs. 2 Bst. a 
MWSTG). Genauer handelt es sich um eine Subven
tion zur Deckung oder Minderung des Betriebsdefizits. 
NichtEntgelte lösen keine Umsatzsteuer aus. Auf der 
anderen Seite ziehen sie bei Unternehmen, welche die 
MWST nach der effektiven Methode abrechnen, eine 
Vorsteuerkürzung nach sich. Dabei ist die Kürzung 
grundsätzlich im Verhältnis der erhaltenen Subvention 
zum Gesamtumsatz (ohne MWST) vorzunehmen. Ver
einfachend kann auch auf der erhaltenen Subvention 
die MWST zum Normalsatz berechnet und in Ziffer 
420 des MWSTFormulars als Vorsteuerkürzung de
klariert werden. Dabei gilt der Subventionsbetrag als 
inkl. MWST. In beiden Fällen ist die erhaltene Unter
stützungsleistung unter der Ziffer 900 auszuweisen. 
Das vereinfachte Verfahren lohnt sich in erster Linie 
bei  hohen Vorsteueraufkommen (z. B. wenn investiert 
wurde). Bei niedrigen geltend zu machenden Vor
steuern dürfte man mit der effektiven Methode da
gegen besser fahren. Sicher ist in jedem Fall eine über
schlagsmässige Berechnung im Voraus zu empfehlen.
Einfacher haben es in dieser Beziehung die nach der 
SaldosteuersatzMethode abrechnenden Unterneh
men. Bei ihnen ist der erhaltene Betrag ohne Konse
quenzen unter der Ziffer 900 der entsprechenden 
 SemesterAbrechnung zu deklarieren.

Was gilt es sonst zu beachten?
• Grosse Unternehmen (mit mehr als CHF 5 Mio. 

Jahres umsatz) können unter Umständen höhere 
Leistungen in Anspruch nehmen, wenn sie einen 
Umsatzrückgang von mindestens 70 % erleiden.

• Grosse Unternehmen müssen – bei Gewinnen im 
Jahr 2021 – die erhaltenen Unterstützungsgelder 
(anteilsmässig) zurückerstatten.

• Innerhalb von 4 Jahren nach Erhalt einer Unterstüt
zungsleistung dürfen keine Dividenden ausgerichtet 
werden.

• Ebenfalls untersagt ist die freiwillige Rückzahlung 
von Gesellschafterdarlehen oder die Vergabe von 
Darlehen an Gesellschafter, die Reduktion des Ge
sellschaftskapitals (Kapitalherabsetzung) oder die 
Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen.

• Eine Unterstützungsleistung kann auch für einzelne 
Sparten einer Unternehmung beantragt werden. In 
dem Fall muss dem Gesuch eine Spartenrechnung 
beigelegt werden.

• Für die Behandlung der Gesuche und die konkrete 
Ausgestaltung der Unterstützungsleistungen sind 
die Kantone zuständig.

 

 

 

 
 

 

(während 12 Monaten) 
x geschlossene Tage / 365 
 
Beispiel: 
CHF 400 000 x 42 / 365 
= CHF 46 027 

Zeitperiode: 
1. November 2020 
bis 30. Juni 2021 

 
 

Zeitperiode: 
12 aufeinanderfolgende Kalen- 
dermonate ab Januar 2020 bis 
zum Einreichen des Gesuchs 
oder spätestens bis Juni 2021 

 

(während 12 Monaten) 
x Umsatzeinbusse in % 

 
Beispiel: 
CHF 400 000 x 55% 
= CHF 220 000 

Die Unterstützung darf den Höchstbetrag von CHF 750 000 nicht überschreiten. 
Die Unterstützung darf 20% des massgebenden Umsatzes nicht überschreiten. 

  
 

 

 
 

Unterstützung für Härtefälle Stand 19. März 2021 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Rechtsverbindlich ist in jedem Fall die Härtefallverordnung des Kantons Bern. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Die Bedingungen müssen für 
beide Härtefälle (12 M + 40 T) 
erfüllt sein 
 
Beispiel: 
CHF 220 000 (Total 12 M) 
+ CHF 46 027 (Total 40 T) 
= CHF 266 027 (Total 12 M + 40 T) 

Zeitperiode: 
Zwingend 1. Januar bis 
31. Dezember 2020 

 
 

Erforderliche Belege und Nachweise liegen vor  

Hauptsitz im Kanton Bern Mindestumsatz von CHF 100 000 
(  ( (  

Lohnkosten fallen überwiegend in der Schweiz an Unternehmensgründung vor 1. Oktober      2020 

 

(ev. Senkung auf CHF 50 000) 
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• Gemäss Verordnung des Bundesrats können 
die Kantone nebst den vorstehend behandelten 
 àfondsperduBeiträgen Bürgschaften, Garantien 
oder Darlehen vergeben. Eine Kombination von ver
schiedenen Unterstützungsmassnahmen ist dabei 
jedoch ausgeschlossen.

• Wer zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs in 
einem Konkursverfahren steckt oder sich in Liquida
tion befindet, hat keinen Anspruch auf eine Unter
stützungsleistung.

• Gegen wen am 15. März 2020 ein Betreibungs
verfahren für Sozialversicherungsbeiträge lief, hat 
ebenfalls keinen Anspruch auf eine Unterstützungs
leistung.

• Neben den vorstehend beschriebenen Sofortmass
nahmen können Unternehmen weiterhin Kurzar
beitsentschädigungen beantragen. Dabei sind die 
Gesuche frühzeitig einzureichen bzw. zu verlängern, 
um allfällige Wartefristen zu vermeiden. Die abson
derlich hohe Anzahl der eingereichten Gesuche hat 
zu Rückständen in der Bearbeitung und zu langen 
Wartefristen geführt. Es ist zu empfehlen, sich recht
zeitig bei der zuständigen Stelle nach dem Stand der 
Arbeiten zu erkundigen.

Was tun, wenn der Mindestumsatz  
nicht erreicht wird?
Wenn Sie selbständig erwerbend oder in Ihrem eige
nen Betrieb angestellt sind und den jährlichen Min
destumsatz von CHF 50 000.– nicht erreichen, können 
Sie bei der zuständigen AHVAusgleichskasse ein Ge
such um CoronaErwerbsersatz stellen. Die Vorausset
zungen für die Gewährung einer Entschädigung sind 
ähnlich wie die vorstehend aufgeführten: behördlich 
angeordnete Betriebsschliessung oder erheblicher Er
werbsausfall. Die Leistungen werden auf der Basis des 
letzten verfügbaren AHVpflichtigen Einkommens be
rechnet (mindestens CHF 10 000.–) und in Form von 
Taggeldern ausgerichtet. Der Maximalbetrag des Tag
gelds liegt dabei bei CHF 196.–.

Fazit
Die mehrfachen Änderungen der Verordnungen und 
Massnahmen erschweren es zuweilen, den Überblick 
zu behalten, was gerade aktuell ist und 
was nicht. Es lohnt sich für die Betroffenen, sich 
 regelmässig auf den entsprechenden Websites der 
Kantone zu informieren. Dort sollten die aktuellen 
Verordnungen und Formulare aufgeschaltet sein. Die 
häufig ebenfalls vorhandenen Fragen und Antworten 
können ebenfalls wertvolle Hilfe bieten. Für weitere 
Unterstützung können Sie sich gerne an uns wenden.


